
 

An das 
Deutsche Patent- und Markenamt 
Markenabteilungen 

80297 München 

Aktenzeichen (wird vom Amt vergeben): 

M 

(1) 

Einspruch gegen die Eintragung einer 
geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung 

aus einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland 
nach § 131 MarkenG  

i.V.m. Artikel 7 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006* 

(2) Name des Erzeugnisses 
[geografische Angabe oder Ursprungsbezeichung, gegen deren Eintragung sich der Einspruch richtet]  

      

(3) Amtliche Bezugsangaben 
 Bezugsnummer (EG-Nummer):       

  
   g.g.A.  g.U. 

  

 Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU:       

(4) Einsprechender  

Name/Firma 
Straße 
PLZ und Ort 

      

Anmelder-Nr. Telefon-Nr. Telefax-Nr. E-Mail:  

                        

(5) Vertreter  

Name 
Sozietät 
Straße 
PLZ und Ort 

      

Vertreter-Nr.  Telefon-Nr.  Telefax-Nr.  E-Mail:   

                        
 

Nr. der allgemeinen Vollmacht       
(6) 

Telefax vorab am:       

   

W 7011 
11.09 

*) Bitte ausfüllen in Maschinenschrift oder handschriftlich in Blockschrift  



(7) Umstände, aus denen sich das berechtigte Interesse des Einprechenden ergibt: 
[ggf. auf gesondertem Blatt] 

 

      

(8) Begründung des Einspruchs (Einspruchsgründe): 

 Nichteinhaltung der Bedingungen des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 

 Eintragung des Namens widerspräche Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 
(Name einer Pflanzensorte oder Tierrasse) 

 Eintragung des Namens widerspräche Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 
(ganz oder teilweise gleich lautender Name) 

 Eintragung des Namens widerspräche Artikel 3 Absatz 4 der Verordung (EG) Nr. 510/2006 
(bestehender Markenname) 

 Eintragung würde sich gemäß Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 nachteilig 
auf das Bestehen von Namen, Marken oder Erzeugnissen auswirken 

 Der für die Eintragung vorgeschlagene Name ist eine Gattungsbezeichnung; nähere Einzelheiten sind  
gemäß Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 anzugeben. 

 

(9) Einzelheiten des Einspruchs 
[Bitte im Einzelnen - ggf. auf einem gesonderten Blatt - darlegen, weshalb die angegebenen Einspruchsgründe vorliegen] 

 

      

(10) Die Gebühr wird entrichtet durch: 
 Erteilung einer Einzugsermächtigung von einem Inlandskonto (A 9507) ist beigefügt 

 Überweisung auf das Konto der Bundeskasse Weiden: BBk München 700 010 54 (BLZ 700 000 00); 
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700; IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54) 

(11) Anlagen 
  Vollmacht 
  Einzugsermächtigung (A 9507) 

        

             

 (12) 

 
Datum Unterschrift(en) 

ggf. Firmenstempel 
 



DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT 
Markenabteilungen Dienststelle Jena 
80297 München 07738 Jena 
  
Telefon:  (0 89) 21 95 - 0 Telefon: (0 36 41) 40 - 54 
Telefax:  (0 89) 21 95 - 40 00 Telefax: (0 36 41) 40 - 56 90 
Telefonische Auskünfte: (0 89) 21 95 - 34 02 Telefonische Auskünfte: (0 36 41) 40 - 55 55 
Internet:  http://www.dpma.de Technisches Informationszentrum Berlin 
Zahlungsempfänger: 10958 Berlin 
Bundeskasse Weiden Telefon: (0 30) 25 992 - 0 
BBk München 700 010 54 (BLZ 700 000 00) Telefax: (0 30) 25 992 - 404 
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700 Telefonische Auskünfte: (0 30) 25 992 - 220 
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54 
 

Kostenhinweise 
Mit dem Einspruch gegen die Eintragung einer geografischen Angabe/Ursprungsbezeichnung ist gemäß §§ 2  
Abs. 1, 3 Abs. 1 Patentkostengesetz folgende Gebühr zu entrichten: 

 EUR 120,-- (Gebührennummer 336 200) 

Die Zahlung muss innerhalb einer Frist von vier Monaten ab der Veröffentlichung des Schutzantrags im Amtsblatt 
der EU erfolgen. Wird die Gebühr innerhalb der Einspruchsfrist nicht oder nicht vollständig gezahlt, so gilt der 
Einspruch als nicht erhoben. 

Bei der Zahlung geben Sie bitte an: 

- den Verwendungszweck (o.g. Gebührennummer) 

- das Aktenzeichen (soweit bereits bekannt) 

Erläuterung zu Feld (10) 
- Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung wird dringend empfohlen, den amtlichen Vordruck (A 9507) zu 

verwenden, um Irrtümer und Verzögerungen bei der Verbuchung der Gebühr zu vermeiden. 
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